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Anhang XXII  
  
  
 

Weisung betreffend die Identifizierungen 

  
  
 § 1 
  
Allgemeines Die Identifizierung ist für alle Pferde obligatorisch. Jedes Pferd, welches auf einer 

schweizerischen Trainingsliste steht, muss vor seinem ersten Start an einem 
Rennen in der Schweiz oder der Qualifikationsprüfung in der Schweiz identifiziert 
werden. 
Die Identifizierung besteht aus der Überprüfung der Mikrochip-Nummer und der 
Übereinstimmung des erstellten Signalementes (Equidenpass oder dem ent-
sprechenden Dokument) mit den Merkmalen des betreffenden Pferdes. 
Beim ersten Start des Pferdes oder bei der Qualifikationsprüfung ist in jedem Fall 
der Pass oder das entsprechende Dokument der Rennleitung vorzuweisen. Liegt der 
Equidenpass oder das entsprechende Dokument nicht vor, wird das Pferd für das 
betreffende Rennen oder die Qualifikationsprüfung ausgeschlossen. 

  
  
 § 2 
  
Identifizierung  Die Identifizierung muss vor dem Renntag im Stall vorgenommen werden; dies auf 

Veranlassung des Besitzers oder Trainers und zu Lasten des Besitzers durch einen 
vom Schweizerischen Verband für Pferdesport berechtigten Tierarzt. Ein 
Identifikationsattest muss durch den Tierarzt mittels offiziellem Formular ST erstellt 
werden und die Identifizierung muss im Equidenpass oder im entsprechenden 
Dokument an der dafür vorgesehenen Stelle eingetragen werden.  
Wenn es die Umstände verlangen, kann die Identifizierung auf der Rennbahn durch 
den offiziellen Tierarzt erfolgen. Der Trainer des Pferdes bzw. sein Bevollmächtigter 
hat den Equidenpass oder das entsprechende Originaldokument spätestens eine 
Stunde vor dem ersten Rennen des Renntages zu übergeben. Dieses Verfahren 
stellt die Ausnahme dar und ist gebührenpflichtig.  

  
  
 § 3 
  
Registrierung Nach erfolgter Identifizierung hat der betreffende Besitzer oder Trainer dem 

Sekretariat ST das tierärztliche Attest zuzustellen. Bei einer Identifizierung auf der 
Rennbahn überbringt der offizielle Tierarzt direkt das Attest. Bei Ungenauigkeiten 
oder Unstimmigkeiten im Signalement, macht der Tierarzt die notwendigen 
Korrekturen direkt im Equidenpass.  
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 § 4 
  
Ausländische Pferde Die Identifizierung von Pferden, die in die Schweiz zur Teilnahme an Rennen 

anreisen, erfolgt vor dem ersten Rennen auf der Rennbahn oder in den 
Rennbahnstallungen. Diese Identifizierung ist gebührenfrei. In diesem Fall hat der 
Besitzer eines Pferdes bzw. sein Bevollmächtigter den Equidenpass oder das 
entsprechende Dokument zu übergeben und zwar spätestens eine Stunde vor dem 
ersten Rennen des Renntages. 
Die Identifizierung muss durch den Tierarzt eingetragen werden. Korrekturen von 
Ungenauigkeiten oder grossen Unstimmigkeiten im Signalement sind direkt durch 
den Tierarzt im Equidenpass einzutragen. Die Pässe oder entsprechenden 
Dokumente von Pferden, welche unmittelbar nach dem Renntag die Schweiz 
verlassen, können nach Schluss der Veranstaltung bei der Waage oder im 
Rennleitungszimmer abgeholt werden. 

  
  
 § 5 
  
Fehlen der 
Identifizierung 

Kann eine Identifizierung nicht erfolgen, weil das Pferd weder im Stall identifiziert, 
noch auf der Rennbahn zur Identifizierung vorgeführt wurde, so muss das Pferd vom 
Rennen ausgeschlossen werden. 

  
  
 § 6 
  
Defekter Mikrochip Wenn ein Mikrochip defekt ist und elektronisch nicht lesbar ist, so muss ein neuer 

Mikrochip innerhalb von 10 Tagen nach Feststellung des Defektes durch einen dafür 
berechtigten Tierarzt eingesetzt werden. Der Equidenpass oder das entsprechende 
Dokument muss durch den Tierarzt entsprechend korrigiert werden. Der Besitzer 
oder Trainer ist verpflichtet, dem Sekretariat ST das Einsetzen eines neuen 
Mikrochips sowie die Nummer des Mikrochips zu melden. Ein Pferd darf während 
dieser Zeit an Rennen teilnehmen, jedoch muss eine Identitätskontrolle durch den 
offiziellen Tierarzt vor dem Rennen durchgeführt werden, so wie es normalerweise 
vor dem ersten Start an einem Rennen in der Schweiz gemacht wird. 

  
  
 § 7 
  
Nachkontrolle Die Rennleitung kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf einer Rennbahn die 

Identität eines Pferdes durch den für den Veterinärdienst zuständigen Tierarzt 
kontrollieren lassen. 

 


